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Teil I

Einführung und Grundlegung

§ 1 Ausgangspunkt, Fragestellung und Vorgehensweise

A. Herausforderungen des Energiemarktes und nationale Förderung 
erneuerbarer Energien

Die Energieversorgung der Zukunft steht vor einer zweifachen Herausforde-
rung. Zum einen neigen sich die Ressourcen fossiler Energieträger dem Ende 
zu1, zum anderen erfordert der Klimaschutz eine drastische Reduzierung von 
CO2-Emissionen.2 Ein wesentlicher Baustein für die Bewältigung dieser beiden 
Aufgaben ist die Förderung erneuerbarer Energien.3 Obwohl es sich hierbei 
um eine Thematik von globaler Dimension handelt, herrscht insoweit in der 
Europäischen Union ein einzelstaatlicher Ansatz: Jeder Mitgliedstaat fördert 
erneuerbare Energien allein in seinem Staatsgebiet.4

1 Zu den Reserven und Ressourcen der fossilen Energieträger, vgl. Zittel/Zerhusen et al., 
Fossil and Nuclear Fuels – the Supply Outlook, März 2013; IEA, World Energy Outlook, 2012 
sowie S. 194. Die Nutzbarmachung neuer Förderquellen, wie etwa nicht-konventioneller Erd-
gasvorkommen (Stichwort Schiefergas), verlängert zwar die statistische Reichweite einzelner 
Energieträger, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Problematik der Endlichkeit fossiler 
Energie. Speziell für Schiefergas vgl. die Darstellung bei Andruleit/Babies et al., Energie-
studie, 2011, S. 50 f.

2 Bernstein/Bosch et al., Synthesis Report, 2007, S. 58 f.; Mitteilung der Kommission vom 
10. 1. 2007, eine Energiepolitik für Europa, KOM(2007) 1 endg., S. 3.

3 Bundesregierung, Energiekonzept, Oktober 2011, S. 7; Ekardt, in: Frenz/Müggenborg 
(Hrsg.), EEG, 2011, Einl. EEG Rn. 8; Fischedick/Samadi et al., in: Müller (Hrsg.), 20 Jahre 
Recht der Erneuerbaren Energien, 2012, S. 51 (70). Die Dekarbonisierung der Energieversor-
gung könnte daneben auch durch einen Ausbau der Atomenergie oder von Kohlekraftwerken 
mit carbon capture and storage (CCS) erreicht werden, vgl. Calliess/Hey, in: Müller (Hrsg.), 
20 Jahre Recht der Erneuerbaren Energien, 2012, S. 223 (254); dem Ressourcenschutz wäre 
damit freilich nicht gedient.

4 Commission Staff Working Paper, 6. 6. 2012, Accompanying the document: Renewable 
energy: a major player in the European energy market, SWD(2012) 164 final, S. 6; Ekardt, 
in: Frenz/Müggenborg (Hrsg.), EEG, 2011, Einl. EEG Rn. 30; ferner Lecheler, in: Baur/
Büdenbender/Kühne (Hrsg.), Das neue Energierecht in der Bewährung, 2002, S. 199 (200). 
Es bestehen damit in der Europäischen Union 28 verschiedene Förderungssysteme für er-
neuerbare Energien. Für einen aktuellen Überblick zu den bestehenden Förderregelungen vgl. 
die auf eine Initiative der Europäischem Kommission zurückgehende Webseite www.res-legal.
eu. In den Niederlanden bestand für einen begrenzten Zeitraum eine Steuererleichterung für 
bestimmte erneuerbare Energieträger, die keine Beschränkung auf das Inland enthielt, vgl. 
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Diese Beobachtung verwundert zunächst, da es für den Klimaschutz un-
erheblich ist, ob CO2-Emissionen in Deutschland, Griechenland oder in einem 
anderen Staat reduziert werden. Der Klimawandel überschreitet nationale Gren-
zen. Es läge damit nahe, auch im Ausland erzeugte, erneuerbare Energien zu 
fördern. Dies umso mehr als im Ausland oftmals günstigere Umweltbedingun-
gen herrschen und die Klimaschutzziele damit kosteneffizienter erfüllt werden 
könnten.5

Der Klimaschutz ist jedoch nur eines der Ziele, die der Gesetzgeber mit der 
Förderung erneuerbarer Energien verfolgt. Darüber hinaus sollen etwa die Ver-
sorgungssicherheit und die Importunabhängigkeit gestärkt werden. Letzteres 
lässt sich allein durch inländische Erzeugungsanlagen erreichen. Zudem be-
steht bei Importen eine erhöhte Missbrauchsgefahr hinsichtlich einer unbe-
rechtigten Inanspruchnahme der Förderung, da die inländischen Behörden nur 
eingeschränkt überprüfen können, ob die Energie im Ausland tatsächlich aus 
erneuerbaren Quellen erzeugt wurde. Und zuletzt würde bei einer grenzüber-
schreitenden Förderung ein wesentlicher Teil der nationalen Zahlungen ins Aus-
land abfließen. Bereits dieser erste Überblick zeigt, dass sich gute Gründe dafür 
finden, die Förderung erneuerbarer Energien auf das Inland zu beschränken.

Nichtsdestotrotz bleibt die grundsätzliche Frage, ob eine derartige nationale 
Beschränkung rechtlich zulässig ist. Zweifel ergeben sich diesbezüglich aus 
dem europäischen Recht. Zum einen könnte die nationale Förderung erneu-
erbarer Energien eine unzulässige Beihilfe i. S. v. Art. 107 AEUV darstellen.6 
Selbst wenn dies nicht der Fall ist, könnte die national beschränkte Förderung 
einen Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit bedeuten. Eine Förderung, die allein 
erneuerbare Energien aus dem Inland bevorzugt und diesen einen Wettbewerbs-
vorteil ermöglicht, könnte mit dem gemeinsamen Binnenmarkt unvereinbar 
sein.7

de Vries/Roos et al., Renewable electricity policies in Europe, Oktober 2003, S. 79. Aktuell 
besteht zwischen Schweden und Norwegen eine quotengestützte Verbrauchsförderung, für die 
erneuerbare Energien aus beiden Ländern verwendet werden dürfen, vgl. Chapter 1 § 5 Swe-
dish Act No. 2011:1200; dazu www.res-legal.eu/search-by-country/sweden/single/s/res-e/t/
promotion/aid/quota-system-1/lastp/199/. Das schwedisch-norwegische System ist damit ein 
aktuelles Beispiel für eine teilweise Öffnung der Förderung zwischen zwei Ländern.

5 Griechenland ist aufgrund der höheren Jahressonnenstundenzahl etwa wesentlich geeig-
neter für Photovoltaik-Anlagen als Deutschland, siehe hierzu ausführlich unter S. 208.

6 Hierzu ist bereits an dieser Stelle anzumerken, dass die rechtliche Qualifikation der För-
derung erneuerbarer Energien als Beihilfe i. S. v. Art. 107 AEUV unabhängig davon erfolgt, ob 
diese auf das Inland beschränkt ist. Der Inlandsvorbehalt als solcher wird erst im Rahmen der 
Warenverkehrsfreiheit relevant. Sofern die nationale Förderung aber bereits aufgrund der bei-
hilferechtlichen Vorschriften unzulässig ist, stellt sich die Frage eines Inlandsvorbehalts nicht 
mehr. Als notwendige Vorfrage wird daher auch auf das Beihilfenrecht eingegangen.

7 Zutreffend wird in der Literatur ausgeführt, dass sich die nationalen Fördersysteme für 
erneuerbare Energien zum „Störfaktor“ für den Energiebinnenmarkt entwickelt haben, vgl. 
Gundel, EnWZ 2014, 99 mit Verweis auf Lecheler, in: Baur/Büdenbender/Kühne (Hrsg.), Das 
neue Energierecht in der Bewährung, 2002, S. 199.
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Mit dieser Thematik hat sich der EuGH bereits im Jahr 2001 in der Rechts-
sache PreussenElektra befasst.8 Dabei hat er anhand des deutschen Stromein-
speisungsgesetzes entschieden, dass die rein nationale Förderung erneuerbarer 
Energien weder eine unzulässige Beihilfe noch einen Verstoß gegen die 
Warenverkehrsfreiheit bedeutet. Die Vereinbarkeit eines Inlandsvorbehalts 
mit Unionsrecht hat der Gerichtshof im Jahr 2014 in der Rechtssache Ålands 
Vindkraft bestätigt.9 Gegenstand dieses Verfahrens war eine schwedische Ver-
brauchsförderung, die – wie das deutsche Stromeinspeisungsgesetz und das 
darauf aufbauende Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) – ausschließlich solche 
Anlagen fördert, die sich im Inland befinden. Zur Rechtfertigung dieses Ein-
griffs in die Warenverkehrsfreiheit verweist der EuGH im Wesentlichen auf 
Nachweisschwierigkeiten, die in der „Natur der Elektrizität“ begründet seien, 
sowie die Wirkung und Kosten der Förderungssysteme, die einen nationalen 
Ansatz erforderten.10

Angesichts des in Zukunft steigenden Anteils erneuerbarer Energien im euro-
päischen Strommarkt, stellt sich mehr denn je die Frage, ob diese Begründung 
überzeugt. In Deutschland soll etwa nach § 1 Abs. 2 EEG11 bis zum Jahr 2050 
der Anteil erneuerbaren Stroms auf mindestens 80 % erhöht werden. Wären 
für erneuerbaren Strom national abgeschottete Märkte zulässig, würde dies im 
Umkehrschluss bedeuten, dass nur für 20 % des deutschen Stromverbrauchs ein 
europäischer Binnenmarkt bestünde. Die Bemühungen der Europäischen Union 
für einen einheitlichen Energie-Binnenmarkt wären damit durch die „Hintertür“ 
der erneuerbaren Energien konterkariert.12 Dies weckt rechtliche sowie rechts-
politische Bedenken. Der Widerspruch zwischen nationaler Aktion und globaler 
Wirkung des Klimaschutzes gibt Anlass, sich mit der grenzüberschreitenden 
Förderung erneuerbarer Energien grundlegend zu beschäftigen. Dieser Aufgabe 
hat sich die vorliegende Arbeit verschrieben.

Um sich der Thematik aus rechtlicher Sicht anzunähern, ist zunächst eine 
Bestandsaufnahme erforderlich. Zu klären ist hierbei, inwieweit die Förderung 
erneuerbarer Energien de lege lata auf das Inland begrenzt ist. Dabei soll mit 

8 EuGH, Rs. C-379/98, PreussenElektra, Slg. 2001, I-2159.
9 EuGH, 1. 7. 2014, Rs. C-573/12, Ålands Vindkraft, NVwZ 2014, 1080 m. Anm. Ehr-

mann = EuZW 2014, 620 m. Anm. Ludwigs = RdE 2014, 380 m. Anm. Gundel = DVBl. 2014, 
1120 m. Anm. Frenz = EuR 2014, 567 m. Anm. Glinski = EnWZ 2014, 366 m. Anm. Nysten = 
ZUR, 2014, 553 m. Anm. Kröger; hierzu ebenfalls Brückmann/Steinbach, EnWZ 2014, 346. 
Diese Rechtsprechung wurde mit gleicher Argumentation in der Rechtssache Essent Belgium 
fortgeführt, vgl. EuGH, 11. 9. 2014, Rs. C-204/12 bis C-208/12, Essent Belgium.

10 EuGH, 1. 7. 2014, Rs. C-573/12, Ålands Vindkraft, Rn. 87–90 sowie 95–99.
11 Soweit im Rahmen der folgenden Untersuchung das EEG in einer bestimmten Fassung 

gemeint ist, wird das Jahr der zugrunde liegenden Gesetzesnovelle mit angegeben, etwa das 
EEG 2000, 2004, 2009, 2012 oder 2014. Ohne Jahresangabe ist mit dem Verweis das aktuelle 
EEG 2014 gemeint.

12 Vgl. Scholz, Die Rechtfertigung von diskriminierenden umweltpolitischen Steuerungs-
instrumenten, 2012, S. 269.
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Biogas ein konkreter Energieträger im deutschen Rechtsrahmen als Beispiel 
dienen. Aufbauend auf dem geltenden Recht stellt sich sodann die Frage, ob 
ein nationales Gesetz, das ausschließlich erneuerbare Energien aus dem Inland 
fördert, mit dem europäischen Primärrecht, insbesondere der Warenverkehrs-
freiheit vereinbar ist.

Soweit ein gemeinsamer Binnenmarkt für erneuerbare Energien erforderlich 
ist, ist schließlich – zusätzlich zu den globalen Herausforderungen – der Frage 
nachzugehen, wie der aktuelle Rechtsrahmen fortentwickelt werden kann. Zu 
diesem Zweck sind die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten für den 
Gesetzgeber darzustellen und diese auf ihre rechtliche Umsetzbarkeit zu unter-
suchen. Anhand dessen soll ein konkreter Lösungsvorschlag aufgezeigt werden, 
wie die deutsche in eine europäische Energiewende überführt und damit sowohl 
dem gemeinsamen Binnenmarkt als auch den globalen Herausforderungen 
gedient werden kann.

B. Untersuchungsgegenstand: Die Förderung von importiertem Biogas 
in Deutschland

Wie vorstehend erwähnt, soll die Förderung importierter, erneuerbarer Energien 
zunächst anhand eines konkreten Energieträgers und für einen bestimmten 
Förderungsrahmen in den Blick genommen werden. Dies ist aus mehrfacher 
Hinsicht sinnvoll. Zum einen kann damit ein grundlegendes Verständnis für die 
Thematik und das geltende Recht geschaffen werden. Zum anderen wird es dem 
Leser mit diesem Beispiel vor Augen ungleich leichter fallen, die abstrahieren-
den Ausführungen zu einer Fortentwicklung des Rechtsrahmens zu verstehen.

I. Der Energieträger Biogas

Als Untersuchungsgegenstand bietet sich der Energieträger Biogas13 an. Dieser 
Energieträger ist besonders interessant, da er eine Wertschöpfungsstufe zwischen 
Biomasse als Ausgangsprodukt und erneuerbarem Strom14 als Endprodukt ein-
nimmt. Die gesetzlichen Vorgaben, die für Biomasse und erneuerbaren Strom 
gelten, scheinen auf den ersten Blick klar. Sie werfen nichtsdestotrotz aufgrund 
der Zwischenstellung von Biogas zahlreiche rechtliche Probleme auf. Biogas 
ist auch deswegen besonders relevant, weil ihm ein besonderes Potential inner-
halb der erneuerbaren Energien zukommt. Es wird auch als „Alleskönner unter 

13 Was hier unter Biogas zu verstehen ist, wird sogleich zu erläutern sein, vgl. S. 10. An 
dieser Stelle ist davon jegliches Gas aus Biomasse inkl. Biomethan umfasst.

14 Der Begriff „erneuerbarer Strom“ wird im Rahmen der Untersuchung Synonym für 
Strom aus erneuerbaren Quellen verwendet. Zur Definition erneuerbarer Energien im All-
gemeinen siehe S. 9.
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den Energieträgern“15 bezeichnet: Es ist nicht nur in allen drei Nutzungspfaden 
Elektrizität, Wärme/Kälte und Verkehr einsetzbar, sondern kann – anders als 
erneuerbarer Strom – in der vorhandenen Infrastruktur gespeichert und damit 
zur Grund- wie auch zur Spitzenlastabdeckung verwendet werden.

Die wirtschaftliche Relevanz von Biogas zeigt sich an der stetig steigenden 
Anzahl an Biogasanlagen. Bis Ende 2014 sind in Deutschland 7.960 Biogas-
anlagen in Betrieb, die 3.804 MW/a16 erzeugen – genug für die Versorgung 
von 7,9 Millionen Haushalten mit Strom.17 Voraussichtlich 147 dieser Biogas-
anlagen speisen im Jahr 2014 Biogas in das Erdgasnetz ein.18 Damit ist eine 
Kopplung von Elektrizitäts- und Gasnetz möglich.19 Dieses Potential will sich 
die Bundesregierung zu Nutze machen, wenn sie in ihrem Energiekonzept aus-
führt: „Biogas und feste Biomasse sind gut speicherbar und in Kombination mit 
anderen Maßnahmen geeignet, die fluktuierende Stromerzeugung aus Wind und 
Sonne auszugleichen. Bei bedarfsgerechter Einspeisung kann hocheffiziente 
Stromerzeugung aus Biomasse deshalb einen wichtigen Beitrag zur Markt- und 
Netzintegration der erneuerbaren Energien leisten“20.

II. Die deutschen Förderungsmechanismen im europäischen 
Rechtsrahmen

Die Thematik der vorliegenden Untersuchung ist insbesondere im Kontext des 
Europäischen Rechts zu betrachten. Denn mit dem europäischen Primärrecht 
besteht bereits ein Rechtsrahmen für einen grenzüberschreitenden Handel. Die-
ser enthält zudem rechtliche Vorgaben für eine gemeinschaftsweite Förderung 
erneuerbarer Energien.21

15 Gottwald/G’Giorgis, in: Dratwa/Ebers/Pohl, et al. (Hrsg.), Energiewirtschaft in Europa, 
2010, S. 23.

16 Installierte elektrische Leistung.
17 Zu den Biogas-Branchenzahlen vgl. Fachverband Biogas, Branchenzahlen Biogas 

2013, Juni 2014, S. 2.
18 Fachverband Biogas, Branchenzahlen Biogas 2013, Juni 2014, S. 4.
19 Biomethan kann insofern auch als Wegbereiter für Speichergase i. S. v. § 5 Nr. 29 EEG 

bzw. synthetisch erzeugtes Methan i. S. v. § 3 Nr. 10c EnWG dienen und hat daher gesteigerte 
Bedeutung für die Kopplung des Erdgas- und Stromnetzes, vgl. Müller, ZUR 2012, 22 (32). 
Zu den novellierten rechtlichen Rahmenbedingungen für sog. Speichergase, vgl. Sailer, ZNER 
2012, 153 (154 ff.).

20 BMU/BMWi, Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare 
Energieversorgung, 28. 9. 2010, S. 11. Im Gegensatz dazu wurde im Rahmen der EEG-Novelle 
2014 hervorgehoben, dass Biomethan zu den teuersten Technologien des EEG gehört und die 
Vorteile der Speicherbarkeit diese Mehrkosten nicht aufwiegen, vgl. Beschlussempfehlung 
und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss) zum EEG 2014, BT-
Drs. 18/1891, S. 216.

21 Siehe zu den europarechtlichen Vorgaben für erneuerbare Energien S. 20 f.
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Innerhalb der Europäischen Union eignen sich besonders die deutschen 
Förderungsmechanismen für eine beispielhafte Untersuchung. Erstens hat sich 
Deutschland ambitionierte Ziele für den Anteil erneuerbarer Energien an seiner 
Energieversorgung gesetzt.22 Je weiter die Anforderungen steigen, desto mehr 
ist Deutschland auch auf den Import von erneuerbarer Energie angewiesen. Die 
im Inland vorhandenen Ressourcen sind endlich.23 Die Bundesregierung führt 
am Beispiel Bioenergie aus: „Die heimischen Bioenergie-Potentiale sind vor 
allem durch Nutzungskonkurrenzen sowie im Hinblick auf den Naturschutz und 
die Biodiversität begrenzt. Deshalb [...] wird Deutschland zunehmend auf den 
Import von nachhaltigen Bioenergieträgern angewiesen sein“24. Dies ist keine 
neue Entwicklung. Schon immer muss man hierzulande Energie importieren. 
Gegenwärtig trifft dies auf 97 Prozent des in der Bundesrepublik verbrauchten 
Erdöls und auf über 90 Prozent des Erdgases zu.25 Neu wäre nunmehr, dass nicht 
mehr nur fossile, sondern auch erneuerbare Energieträger importiert würden.

Das deutsche Rechtssystem bietet sich zweitens auch deswegen an, weil der 
Gesetzgeber bereits für alle drei Nutzungspfade, d. h. die Sektoren Elektrizität, 
Wärme/Kälte und Verkehr Förderungsmechanismen für Biogas erlassen hat. 
Mithin kann am Beispiel von Biogas für alle Sektoren die Förderfähigkeit im-
portierter Energieträger untersucht werden.26

Und drittens besteht in Deutschland der politische Wille, auch importierte 
Bioenergie zu fördern.27 Im nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie 
heißt es: „Biomasse ist als Rohstoff oder als aufbereiteter Bioenergieträger im-
portfähig. Entscheidend ist die Transportwürdigkeit, die von der Materialgüte 
und der verfügbaren Infrastruktur abhängt. Biomasse und Bioenergieträger 

22 Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch soll von 30 Prozent 
bis 2030 auf 60 Prozent bis 2050 steigen, vgl. BMU/BMWi, Energiekonzept für eine umwelt-
schonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, 28. 9. 2010, S. 5. In § 1 Abs. 2 
EEG wird gesetzlich das Ziel festgeschrieben, den Anteil erneuerbarer Energien an der Strom-
versorgung bis zum Jahr 2050 auf mindestens 80 Prozent zu erhöhen. Deutschland übernimmt 
für den Klimaschutz insoweit eine Führungsrolle („pioneer role“) in der Europäischen Union, 
vgl. Koch, JEEPL 2010, 411.

23 Vgl. etwa Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Bioenergie: Möglich-
keiten und Grenzen, 2012.

24 BMU/BMWi, Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare 
Energieversorgung, 28. 9. 2010, S. 11.

25 dena, Biogaseinspeisung in Deutschland und Europa, August 2013, S. 4; BAFA, Ent-
wicklung der Erdgaseinfuhr in die Bundesrepublik Deutschland, 1. 4. 2014, S. 4.

26 Zu den einzelnen Förderungsmechanismen siehe sogleich. Diese Gesetze stehen bei-
spielhaft für Erzeugungs- und Verbrauchsförderungen in den drei Energiesektoren. Andere 
Förderungsmechanismen sollen daher nicht besprochen werden, da sich die wesentlichen 
Fragen zum Verhältnis von Förderungsmechanismen und europäischem Energiehandel bereits 
hier stellen.

27 Dies wird auch aus der Tatsache deutlich, dass innerhalb der Europäischen Union in 
Deutschland mit Abstand die meisten Biogasanlagen stehen, vgl. Strauch/Krassowski/Singhal, 
Biomethane Guide for Decision Makers, September 2013, S. 6.
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mit hoher Energiedichte und etablierten Logistikkonzepten besitzen die besten 
technischen Voraussetzungen für den Import.“ 28 Diese Voraussetzungen sind 
gegenwärtig insbesondere für Biogas bei einem Transport über das Erdgasnetz 
erfüllt. 29 Aufgrund dieses politischen Willens wird ein Import von Biogas in 
Zukunft von Bedeutung sein.

C. Gang der Untersuchung

Gemäß der eingangs aufgezeigten Aufgabenstellung gliedert sich die Arbeit in 
drei Teile. Im ersten Teil werden die wirtschaftlichen, technischen und recht-
lichen Grundlagen des Themas gelegt (I.). Im Mittelteil wird das aktuelle 
Förderungssystem in Deutschland am Beispiel des Energieträgers Biogas er-
läutert (II.). Schließlich werden im dritten Teil die Ergebnisse abstrahiert und 
der Handlungsbedarf sowie die Handlungsmöglichkeiten für den Gesetzgeber 
aufgezeigt. Abschließend wird dabei ein konkreter Lösungsvorschlag zur Fort-
entwicklung des Rechtsrahmens empfohlen (III.).

I. Einführung und Grundlegung

Der allgemeine Teil dient der Darstellung der Begrifflichkeiten und der wirt-
schaftlichen Hintergründe zur Förderung erneuerbarer Energien. Um einen um-
fassenden Zugang zum Thema zu ermöglichen, sind außerdem die technischen 
Grundsätze des Energietransports zu erläutern. Hierbei wird insbesondere der 
Transport in Energienetzen (sog. leitungsgebundener Transport) vom Transport 
in sonstigen Vehikeln (Tankschiffe, Lastwagen etc.) zu unterscheiden sein.

Ferner gilt es den europäischen Rechtsrahmen zur Förderung erneuerbarer 
Energien darzustellen. Ein Schwerpunkt wird hierbei auf der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie30 liegen, die im Hinblick auf Entstehung, Funktionsweise 
und Folgen für die Förderung erneuerbarer Energie betrachtet werden soll. 
Aufbauend auf den europäischen Vorgaben wird ein Überblick dazu gegeben, 
welche Umsetzungsmaßnahmen der deutsche Gesetzgeber erlassen hat.

In einem abschließenden Kapitel werden umfassend die Zwecke analysiert, 
die mit der Förderung erneuerbarer Energien verfolgt werden. Von Interesse 

28 Bundesrepublik Deutschland, Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energie, 
4. 8. 2010, S. 96.

29 Bundesrepublik Deutschland, Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energie, 
4. 8. 2010, S. 96.

30 Richtlinie 2009/28/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 4. 2009 zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und an-
schließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, ABl. L 140/16 vom 
5. 6. 2009 (nachfolgend als „Erneuerbare-Energien-Richtlinie“ oder kurz „EE-RL“ bezeichnet).
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ist für die vorliegende Arbeit vor allem, welche Ziele durch den Gesetzgeber 
nicht ausdrücklich benannt werden, sich aber aus den Förderungsmechanismen 
ableiten lassen und welches Rangverhältnis zwischen den Zielvorgaben besteht. 
Wie noch zu zeigen sein wird, sind die Zwecke von zentraler Bedeutung für die 
Auslegung der einzelnen Förderungsinstrumente und können zudem als Richt-
schnur für die Fortentwicklung des Rechtsrahmens dienen.

II. Förderungssystem für importiertes Biogas in Deutschland

Der zweite Teil dient der Bestandsaufnahme des rechtlichen status quo in 
Deutschland. Hierzu wird zunächst der Elektrizitätssektor bzw. das EEG im 
Hinblick auf die Förderung von ausländischem Biogas analysiert. Eine aus-
drückliche Regelung findet sich im EEG insoweit nicht. Die Rechtslage ist 
daher anhand der juristischen Auslegungsmethoden zu ermitteln. Ausgangsfall 
zur Analyse des EEG ist ein Blockheizkraftwerk, welches zum einen mit im 
Inland erzeugtem und zum anderen mit aus dem Ausland stammendem Biogas 
betrieben wird. Das Auslegungsergebnis ist anschließend auf seine Vereinbar-
keit mit europäischem Recht zu prüfen.

Im darauffolgenden Abschnitt wird die Förderung von Biogas im Rahmen 
des Wärmesektors bzw. des EEWärmeG dargestellt. Für die Frage, ob ein 
Einsatz importierten Biogases zulässig ist, sind die besonderen Interessen im 
Wärmemarkt und die Hintergründe des Gesetzes zu erläutern. Im Übrigen ist 
auf Nachweis- und Nachhaltigkeitsanforderungen einzugehen.

Im dritten Kapitel wird der Verkehrssektor betrachtet. Ein Einsatz von 
Biogas kommt vornehmlich zur Erfüllung der Biokraftstoffquote in Betracht. 
Hierbei ist die Besonderheit zu beachten, dass die §§ 37a ff. BImSchG mit den 
Regelungen des EnergieStG verknüpft sind. Diesbezüglich besteht bereits eine 
Verwaltungspraxis der Finanzbehörden zur Behandlung ausländischen Bio-
methans. Diese Praxis kann bei der Auslegung des Gesetzes berücksichtigt 
werden.

III. Fortentwicklung des Rechtsrahmens für importierte, erneuerbare 
Energieträger

Im abschließenden Teil der Arbeit sollen die Ergebnisse des zweiten Teils für 
eine Betrachtung möglicher Reformansätze genutzt werden. Als Ausgangspunkt 
stellt sich dabei die Frage nach dem Handlungsbedarf auf deutscher und euro-
päischer Ebene. Dafür werden insbesondere die Regelungen der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie31 auf ihre Rechtmäßigkeit untersucht. Darauf aufbauend 

31 Richtlinie 2009/28/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 4. 2009 zur 
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sollen die Handlungsmöglichkeiten für den Gesetzgeber aufgezeigt werden. 
Diese sind zum einen anhand ihrer rechtlichen Begrenzungen darzustellen, 
zum anderen ist aufzuzeigen, wie sich diese auf die unterschiedlichen Zwecke 
auswirken, die mit der Förderung erneuerbarer Energien verbunden werden. 
Anhand dessen kann ein konkreter Handlungsvorschlag erarbeitet werden, 
wie erneuerbare Energien grenzüberschreitend gefördert werden könnten. Der 
praktischen Ausgestaltung kommt gerade für die verbreitete Form der Erzeu-
gungsförderung – wie im Rahmen des deutschen EEG – hohe Bedeutung zu. 
Insbesondere wird dabei eine Empfehlung auszusprechen sein, wie bei einem 
leitungsgebundenen Transport von Energieträgern die Eigenschaft als Energie 
aus erneuerbaren Quellen nachgewiesen werden kann.

§ 2 Grundlagen des europäischen Marktes für erneuerbare Energie

Zur Grundlegung sollen nachfolgend die Begrifflichkeiten sowie das wirt-
schaftliche und technische Verständnis der Förderung erneuerbarer Energien 
(A.), der Rechtsrahmen (B.) sowie die Zwecke der Förderung (C.) aufgezeigt 
werden.

A.  Begrifflichkeiten sowie wirtschaftliches und technisches Verständnis 
der Förderung erneuerbarer Energien

I. Begrifflichkeiten

Die nachfolgende Untersuchung verwendet verschiedene Begriffe, die zum 
besseren Verständnis und zur Übersichtlichkeit in diesem Kapitel erläutert 
werden sollen.

1. Erneuerbare Energie und erneuerbare Energieträger

Zunächst ist als zentraler Begriff der Untersuchung auf die Bezeichnung „erneu-
erbare Energien“ näher einzugehen. Hierzu kann auf gesetzliche Definitionen 
zurückgegriffen werden. In Art. 2 lit. a) Erneuerbare-Energien-Richtlinie wird 
„Energie aus erneuerbaren Quellen“ als „Energie aus erneuerbaren, nichtfos-
silen Energiequellen, das heißt Wind, Sonne, aerothermische, geothermische, 
hydrothermische Energie, Meeresenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, 

Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und an-
schließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, ABl. L 140/16 vom 
5. 6. 2009 („Erneuerbare-Energien-Richtlinie“ oder kurz „EE-RL“).
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Klärgas und Biogas“32 beschrieben. Im deutschen Rechtsrahmen definiert § 5 
Nr. 14 EEG „Erneuerbare Energien“ als „Wasserkraft einschließlich der Wel-
len-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie, Windenergie, solare 
Strahlungsenergie, Geothermie, Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, 
Biomethan, Deponiegas und Klärgas sowie aus dem biologisch abbaubaren 
Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie“.33

Alle Definitionen von erneuerbaren Energien stellen sich also als Auf-
zählung bestimmter Energiequellen bzw. -gewinnungsmethoden dar, die nach 
menschlichen Maßstäben unerschöpflich sind. Damit wird eine Abgrenzung 
von den erschöpflichen fossilen und nuklearen Energien vorgenommen. Im 
Einzelnen lassen sich Unterschiede der gesetzlichen Definitionen feststellen.34 
Welche Energieträger als erneuerbare Energie gelten und damit in den Genuss 
besonderer gesetzlicher Förderung kommen, wird unterschiedlich weit gefasst. 
Für Zwecke der vorliegenden Untersuchung kommt diesen Unterschieden 
keine Bedeutung zu und es kann daher an dieser Stelle eine weitergehende Er-
läuterung unterbleiben.

Im Folgenden wird oftmals nicht der Begriff erneuerbare Energien, sondern 
erneuerbare Energieträger verwendet. Dies insbesondere dann, wenn es nicht auf 
die Gewinnungsform der Energie ankommt, sondern darauf, in welcher Form 
die erzeugte, erneuerbare Energie gespeichert und übertragen wird. Dies ist für 
die Frage des Imports von besonderer Bedeutung, da hier die Art des Transports 
eine bedeutende Rolle spielt. Energieträger sind jegliche Stoffe, die Energie 
enthalten, wie beispielsweise Elektronen im Stromnetz oder Gasmoleküle im 
Gasnetz. Je nach Energieträger lassen sich hierbei auch die verschiedenen 
physikalischen Aggregatzustände flüssig, fest und gasförmig unterscheiden. 
Verschiedentlich wird der Begriff erneuerbare Energieträger auch synonym für 
erneuerbare Energien verwendet.

2. Biomasse, Biogas und Biomethan

Einzugehen ist ferner auf die für diese Arbeit besonders bedeutenden Energie-
träger Biomasse und Biogas bzw. Biomethan. „Biomasse ist der Oberbegriff für 
sämtliche Stoffe organischer Herkunft (d. h. kohlenstoffhaltiger Materie). Dazu 
gehören in der Natur lebende und abgestorbene (aber noch nicht fossile) Phyto- 
und Zoomasse (Pflanzen und Tiere), die daraus resultierenden Rückstände 

32 Art. 2 lit. a) Richtlinie 2009/28/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. 4. 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Än-
derung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, ABl. L 
140/16 vom 5. 6. 2009 („Erneuerbare-Energien-Richtlinie“ oder kurz „EE-RL“).

33 Auf diese Definition verweist auch § 3 Nr. 18b EnWG; eine ausführliche Definition 
enthält auch das EEWärmeG in § 2 Abs. 1.

34 Wie vorstehend ersichtlich, wird im EEG etwa der biologisch abbaubare Anteil von 
Abfällen aus Haushalten und Industrie ausdrücklich eingeschlossen, vgl. § 5 Nr. 14 EEG.
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